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(54) SCHLEIFVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Schleifvorrich-
tung, insbesondere manuelle Schleifvorrichtung, mit ei-
ner Trägereinheit (12a; 12b), welche einen Trägerkörper
(14a; 14b), insbesondere Trägerblock, aufweist, der zu-
mindest zu einem Großteil aus einem, insbesondere
elastomeren, Schaumbesteht, undmit zumindest einem
an zumindest einer Seite der Trägereinheit (12a; 12b)

angeordneten, abrasiven Schleifelement (16a; 16b), ins-
besondere Schleifhaut, welches fest mit der Trägerein-
heit (12a; 12b) verbunden ist.

Es wird vorgeschlagen, dass der Trägerkörper (14a;
14b) zumindest teilweise aus einem Verbundschaum
besteht.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Schleifvorrichtung mit einer
Trägereinheit, welche einen Trägerkörper, insbesondere
Trägerblock, aufweist, der zumindest zu einem Großteil
aus einem, insbesondereelastomeren,Schaumbesteht,
und mit zumindest einem an zumindest einer Seite der
Trägereinheit angeordneten, abrasiven Schleifelement,
insbesondere Schleifhaut, welches fest mit der Träger-
einheit verbunden ist, vorgeschlagen worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Schleifvor-
richtung, insbesondere einer manuellen Schleifvorrich-
tung,mit einer Trägereinheit, welche einenTrägerkörper,
insbesondere Trägerblock, aufweist, der zumindest zu
einem Großteil aus einem, insbesondere elastomeren,
Schaumbesteht, undmit zumindest eineman zumindest
einer Seite der Trägereinheit angeordneten, abrasiven
Schleifelement, insbesondere Schleifhaut, welches fest
mit der Trägereinheit verbunden ist.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass der Trägerkörper
zumindest teilweise aus einemVerbundschaumbesteht.
Vorzugsweise weist der Trägerkörper zumindest eine
Schicht aus einem Verbundschaum auf. Bevorzugt be-
steht der Trägerkörper vollständig aus einem Verbund-
schaum.
[0004] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
der Schleifvorrichtung kann eine besonders nachhaltige
und ökologische Schleifvorrichtung bereitgestellt wer-
den. Es kann insbesondere ein vorteilhaft hoher Anteil
an Recyclingmaterial ermöglicht werden. Zudem kann
ein Benutzerkomfort für einen Benutzer bei Anwendung
der Schleifvorrichtung in zumindest einemAnwendungs-
zustand gesteigert werden. Der Vorteil der Erfindung
besteht ferner darin, dass ein nachhaltigeres Material
zur Herstellung von Schaumstoff zur Herstellung der
Schleifvorrichtung verwendet wird. Außerdem schafft
die Entwicklung eine Möglichkeit für das Recycling von
PU-Schaumstoffen, was derzeit eine der Anforderungen
der Schaumstoff-Industrie ist.
[0005] Bei der Schleifvorrichtung handelt es sich vor-
zugsweise um ein Schleifpapier, ein Schleifpad, ein
Schleifvlies oder einen Schleifblock zur händischen An-
wendung. Ein Benutzer kann in dem Anwendungszu-
stand die Schleifvorrichtung zum Schleifen zumindest
eines Werkstücks und/oder Bauteils, wie beispielsweise
Möbelstücken und/oder Gebrauchsgegenständen oder
dergleichen, verwenden und/oder benutzen. Es wäre
zusätzlich auch denkbar, dass die Schleifvorrichtung
mit einem Teil einer Schleifmaschine verbindbar ist un-
d/oder an der Schleifmaschine befestigbar ist. In dem
Anwendungszustand könnte die Schleifvorrichtung an
der Schleifmaschine befestigt sein. Insbesondere ist
der Anwendungszustand zumindest ein Schleifzustand,

in welchemmittels der Schleifvorrichtung zumindest das
Werkstück und/oder Bauteil bearbeitbar, und zwar
schleifbar ist.
[0006] Die Schleifvorrichtung ist insbesondere von ei-
nemmanuellen Schleifblock gebildet. Die Schleifvorrich-
tung ist insbesondere blockartig ausgebildet. Beispiels-
weise kann die Schleifvorrichtung eine Rechteckform
oder eine quadratische Form aufweisen, insbesondere
wenn es sich bei die Schleifvorrichtung umeinenSchleif-
block handelt. Bei der Schleifvorrichtung könnte es sich
auch um einen Schleifschwammhandeln. Ist die Schleif-
vorrichtung als ein Schleifpapier oder Schleifvlies aus-
gebildet, kann die Schleifvorrichtung zumindest ab-
schnittsweise plattenartig ausgebildet sein. Denkbar wä-
re auch, dass es sich bei der Schleifvorrichtung umeinen
SchleiffiberoderSchleiffingerhandelt.Darunter, dassein
Objekt "plattenartig" ausgestaltet ist, soll ein räumliches
Objekt verstandenwerden, welches, in einer Abwicklung
in einer Ebene betrachtet, in einem Querschnitt senk-
recht zur Ebene betrachtet eine unrunde Querschnitts-
fläche aufweist und senkrecht zur Ebene, von einzelnen
Ausnehmungen, insbesondere durchgehenden Löchern
und/oder Sacklöchern oder ähnliches, abgesehen, eine
zumindest im Wesentlichen gleichbleibende Material-
stärke aufweist, welche weniger als 50 %, vorzugsweise
weniger als 25 % und besonders bevorzugt weniger als
10 % einer Flächenerstreckung des räumlichen Objekts
parallel zur Ebene, insbesondere einer kleinsten Flä-
chenerstreckung desObjekts parallel zur Ebene beträgt.
Bevorzugt entspricht eine Materialstärke des plattenar-
tigen Objekts maximal 50 %, insbesondere maximal 20
%, vorteilhaft maximal 10%, vorzugsweisemaximal 5%,
einer Längserstreckung und/oder einer Breitenerstre-
ckung des Objekts. Ferner soll darunter verstanden wer-
den, dass zumindest ein kleinstmöglicher geometrischer
Quader, welcher das Objekt gerade noch vollständig
umschließt, plattenartig ist.
[0007] Ferner weist die Schleifvorrichtung zumindest
zwei sich gegenüberliegende Schleifflächen auf, welche
parallel zu einer Haupterstreckungsebene der Schleif-
vorrichtung ausgerichtet sind. Unter einer "Haupterstre-
ckungsebene" eines Bauteils, insbesondere der Schleif-
vorrichtung, soll eine Ebene verstanden werden, welche
parallel zu einer größten Seitenfläche eines kleinsten
gedachtenQuaders ist, welcher dasBauteil gerade noch
vollständig umschließt. Vorzugsweise weist die Schleif-
vorrichtung das abrasive Schleifelement auf. Das abra-
sive Schleifelement bildet insbesondere eine Schleifflä-
che aus, welche zumindest abschnittsweise als eine
ebene Fläche ausgebildet ist. Insbesondere ist die
Schleiffläche parallel zur Haupterstreckungsebene der
Schleifvorrichtung ausgerichtet. Unter "parallel" soll hier
eine Ausrichtung einer Richtung relativ zu einer Bezugs-
richtung, insbesondere in einer Ebene, verstanden wer-
den, wobei die Richtung gegenüber der Bezugsrichtung
eine Abweichung kleiner als 8°, vorteilhaft kleiner als 5°
und besonders vorteilhaft kleiner als 2° aufweist.
[0008] Die Schleiffläche kann zu einer Kontaktierung

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



3

3 EP 4 523 848 A1 4

der Schleifvorrichtung mit dem zu bearbeitenden Werk-
stück und/oder Bauteil in dem Anwendungszustand vor-
gesehen sein. Bevorzugt sind die Vielzahl von Schleif-
körnern auf der Arbeitskontaktfläche angeordnet oder
bilden diese aus.
[0009] Die Trägereinheit dient insbesondere zu einem
Tragen des Schleifelements. Die Trägereinheit weist
insbesondere den Trägerkörper auf, welcher insbeson-
dere einen Grundkörper der Schleifvorrichtung ausbil-
det. Vorzugsweise nimmt der Trägerkörper ein Großteil
einesVolumensderSchleifvorrichtungein.DerVerbund-
schaum entsteht insbesondere aus den wiederverwert-
baren Resten, die während der Verarbeitung von PU-
Schäumen entstehen. Schaumstoffflocken oder anfal-
lende Schaumstoffreste werden gesammelt und mit ver-
schiedenen weiteren Zusatzstoffen, die die Eigenschaf-
ten des Verbundschaums beeinflussen, wiederverarbei-
tet. Die zu verarbeitenden Stoffe werden gepresst und
geklebt.DerpolymereSchaumstoffträgerwirdhäufigaus
Polyurethan-Schaumstoffen (PU-Schaumstoffen) her-
gestellt. In dem Bestreben, ein nachhaltigeres Produkt
zu liefern, wird das neue Schaumstoffmaterial durch
wiederverklebte Schaumstoffe ersetzt. Wiederverbun-
dener Schaumstoff, insbesondere Verbundschaum,wird
durch Zerkleinerung/Granulierung von Abfallmaterial
aus der Schaumstoffproduktion und/oder ausgemuster-
tenbzw.gebrauchtenSchaumstoffproduktenhergestellt.
Das partikelförmige Material wird mit einem Klebstoff,
beispielsweise Nitril, PU, Phenol und andere, gemischt,
auf die gewünschte Dichte verdichtet und zu Masterblö-
cken ausgehärtet. Diese Masterblöcke können in Strei-
fen für die Produktion umgewandelt werden. Der Ver-
bundschaum ist vorzugsweise auf PU-Basis. Es sind
jedoch auch andere, einem Fachmann als sinnvoll er-
scheinende Schaumstoffe denkbar. Der Verbund-
schaum weist insbesondere eine Dichte von 60‑300
kg/m2 auf. Der Verbundschaum kann ferner eine Härte
von 6‑120 kPa Stauchhärte bei 40% aufweisen. Idealer-
weise liegt die Stauchhärte im Bereich von 10‑40 kPa.
[0010] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Schleif-
element den Trägerkörper in zumindest einer Ebene
zumindest im Wesentlichen vollständig umgreift. Vor-
zugsweise ist das Schleifelement in einer Ebene senk-
recht zu einerHaupterstreckungsrichtungderSchleifvor-
richtung umlaufend ausgebildet. Bevorzugt ist das
Schleifelement auf zumindest vier Seiten der Trägerein-
heit, insbesondere des Trägerkörpers, angeordnet. Be-
vorzugt bedeckt das Schleifelement vier Seiten der Trä-
gereinheit. Es wäre jedoch auch denkbar, dass das
Schleifelement lediglich auf drei Seiten der Trägereinheit
angeordnet ist. Unter einer "Haupterstreckungsrichtung"
eines Objekts soll dabei insbesondere eine Richtung
verstanden werden, welche parallel zu einer längsten
Kante eines kleinsten geometrischen Quaders verläuft,
welcher das Objekt gerade noch vollständig umschließt.
Dadurch kann insbesondere eine vorteilhaft vielseitig
nutzbare Schleifvorrichtung genutzt werden. Vorzugs-
weise ist die Schleifvorrichtung von einem Schleifblock

gebildet.
[0011] Eswird ferner vorgeschlagen, dass dasSchleif-
element zumindest eine Tragschicht, insbesondere
Grundbinder, aus einem TPU-Klebstoff und zumindest
teilweise in der Tragschicht, insbesondere dem Grund-
binder, befindliche Schleifkörner umfasst. Insbesondere
sind die Vielzahl von Schleifkörnern als Kornwerkstoffe
natürlichen und/oder synthetischen Ursprungs denkbar.
Die Schleifkörner können beispielsweise zumindest zu
einem Großteil aus einem Mineral, wie Flint, Quarz,
Sand, Granat, Naturdiamant, und/oder Korunde, Sili-
ziumcarbide, Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Chromoxide,
kubischesBornitrid und/oder einemVerbundmaterial be-
stehen. Dadurch kann insbesondere ein vorteilhaftes
Schleifelement bereitgestellt werden.
[0012] Eswirdweiter vorgeschlagen, dassdasSchleif-
element über die Tragschicht aus dem TPU-Klebstoff
stoffschlüssig mit der Trägereinheit verbunden ist. Der
TPU-Klebstoff ist insbesondere von einem Hotmelt-Film
und/oder einem Hotmelt-Klebstoff gebildet, der durch
Beschichtung auf den Trägerkörper aufgebracht wird.
Es können sowohl reaktive als auch nicht reaktive Kleb-
stoffe verwendet werden. Bevorzugt werden Klebstoffe
auf TPU-Basis genutzt. Es sind jedoch alternativ auch
Klebstoffe mit Materialien auf Polyolefinbasis, Polyester
oder Polyamide denkbar. Bevorzugt werden hoch-
schmelzende Klebstoffe mit einer Temperatur von
>140°C verwendet. Das Gewicht der Beschichtung des
Schleifelements liegt insbesondere im Bereich von
80‑300 g/m2, vorzugsweise 140‑180 g/m2. Unter "stoff-
schlüssige verbunden" soll insbesondere verstanden
werden, dass die Masseteile durch atomare oder mole-
kulare Kräfte zusammengehalten werden, wie beispiels-
weise beim Löten, Schweißen, Kleben und/oder Vulka-
nisieren. Dadurch kann insbesondere ein vorteilhaftes
Schleifelement bereitgestellt werden. Es kann insbeson-
dere eine vorteilhaft einstückige Schleifvorrichtung be-
reitgestellt werden. Unter "einstückig" soll insbesondere
zumindest stoffschlüssig verbundenverstandenwerden,
beispielsweise durch einen Schweißprozess, einen Kle-
beprozess, einen Anspritzprozess und/oder einen ande-
ren, demFachmannals sinnvoll erscheinendenProzess,
und/oder vorteilhaft in einem Stück geformt verstanden
werden, wie beispielsweise durch eine Herstellung aus
einem Guss und/oder durch eine Herstellung in einem
Ein‑ oder Mehrkomponentenspritzverfahren und vorteil-
haft aus einem einzelnen Rohling.
[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Träger-
einheit zumindest eine Ausgleichsschaumschicht auf-
weist, welche auf zumindest einer Außenseite des Trä-
gerkörpers angeordnet ist. Vorzugsweise ist die Aus-
gleichsschaumschicht auf zumindest einer Seite des
Trägerkörpers angeordnet, welche sich parallel zu einer
Haupterstreckungsebene des Trägerkörpers erstreckt.
Bevorzugt ist die Ausgleichsschaumschicht insbesonde-
reaufeinergrößtenSeitedesTrägerkörpersangeordnet.
Der Trägerkörper weist insbesondere eine Quaderform
auf. Bevorzugt weist die Ausgleichsschaumschicht eine
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Quaderform auf, wobei eine Dicke der Ausgleichs-
schaumschicht wesentlich geringer ist als eine Dicke
des Trägerkörpers. Vorzugsweise beträgt eine Dicke
der Ausgleichsschaumschicht maximal 60%, vorzugs-
weise maximal 40% und besonders bevorzugt maximal
20% einer Dicke des Trägerkörpers. Vorzugsweise ent-
spricht eine Größe einer größten Seitenfläche der Aus-
gleichsschaumschicht zumindest annähernd einer Grö-
ße einer größten Seitenfläche des Trägerkörpers. Die
Ausgleichsschaumschicht besteht insbesondere aus ei-
nem zumindest im Wesentlichen homogenen Schaum.
Die Ausgleichsschaumschicht besteht vorzugsweise
aus einem herkömmlichen Schaum, insbesondere ei-
nem PU-Schaum. Die Ausgleichsschaumschicht kann
vorzugsweise aus jeder Form von Polymerschaum be-
stehen, vorzugsweise aus Polyurethanschaum des Po-
lyether‑ oder Polyestertyps. Es wäre jedoch auch denk-
bar, dass die Ausgleichsschaumschicht ebenfalls aus
einem Verbundschaum besteht. Vorzugsweise weist
die Ausgleichsschaumschicht eine vorteilhaft homogene
Oberfläche auf. Der Trägerkörper weist insbesondere
eine starke Struktur auf.Wenn die Struktur des Verbund-
schaums des Trägerkörpers auf das Schleifelement
übertragen werden würde, würde dies zu einemminder-
wertigen Artikel führen, da die vertieften Bereiche des
Schleifelements nicht zum Schleifen beitragen würden
und die Schleifvorrichtung fleckig aussehen würde. Au-
ßerdem kann dies die Qualität der Oberflächenbeschaf-
fenheit des Werkstücks beeinträchtigen. Die Verwen-
dung einer höheren Dichte von Verbundschaum kann
die Unebenheiten der Oberfläche verringern, da die Par-
tikel stärker komprimiert werden, was zu kleineren Parti-
keln führt, die insgesamt eine glattere Oberfläche erge-
ben. In der Regel gilt jedoch, dass je höher das Raum-
gewicht des Schaums, desto gleichmäßiger ist die Ober-
fläche. Allerdings verbrauchen rebondierte Schaumstof-
fe mit höherer Dichte mehr Material, was dem Konzept
der Nachhaltigkeit zuwiderläuft. Außerdem werden die
Materialienmit zunehmender Dichte härter. Bei zu hoher
Dichte sinkt die Flexibilität des Schaums unter einen
Wert, der es dem Artikel ermöglicht, sich beim Schleifen
an die Form des Werkstücks anzupassen. Die Aus-
gleichsschaumschicht besteht daher vorzugsweise aus
einem herkömmlichen Schaum. Die Ausgleichsschaum-
schicht ist von einem Verbundschaum verschieden. Die
Ausgleichsschaumschicht ist dazu vorgesehen, Un-
ebenheiten des Trägerkörpers auszugleichen und eine
vorteilhaft homogene Oberfläche bereitzustellen.
[0014] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
zumindest eine Ausgleichsschaumschicht zumindest
teilweise zwischen dem Trägerkörper und dem Schleif-
element angeordnet ist. Die Ausgleichsschaumschicht
ist dazu vorgesehen, Unebenheiten des Trägerkörpers
auszugleichen und eine vorteilhaft homogene Oberflä-
che für das Schleifelement bereitzustellen. Eine Lösung
zur Herstellung einer Schleifvorrichtung mit einer für das
Schleifen gut geeigneten Oberfläche besteht daher ins-
besondere darin die Trägereinheit als Sandwich‑ und/o-

der Verbundwerkstoff auszubilden. Die Ausgleichs-
schaumschicht ist insbesondere fest mit dem Trägerkör-
per verbunden, wobei das Schleifelement insbesondere
zumindest zu einem Großteil auf einer Oberfläche der
Ausgleichsschaumschicht ausgebildet wird. Vorzugs-
weise ist die Ausgleichsschaumschicht in einer Richtung
senkrecht zu einerHaupterstreckungsebene der Schleif-
vorrichtung zwischen dem Trägerkörper und dem
Schleifelement angeordnet. Bevorzugt kontaktiert die
Ausgleichsschaumschicht sowohl den Trägerkörper als
auch das Schleifelement. Dadurch kann insbesondere
eine vorteilhaft homogene Oberfläche des Schleifele-
mentsunddamiteinvorteilhaftesSchleifergebnisermög-
licht werden.
[0015] Es wird ferner vorgeschlagen, dass die zumin-
dest eine Ausgleichsschaumschicht stoffschlüssig, ins-
besondere mittels Laminieren, mit dem Trägerkörper
verbunden ist. Die Trägereinheit weist insbesondere ei-
nen Sandwichaufbau auf. Vorzugsweise ist die Aus-
gleichsschaumschicht mittels eines herkömmlichen La-
minierverfahrens, wie beispielsweise Flammlaminierung
und Flammkaschierung und Klebstoffkaschierung, mit
dem Trägerkörper verbunden. Die Ausgleichsschaum-
schicht weist insbesondere eine Dicke von 0,5 mm bis 8
mm, vorzugsweise von 1 mm bis 5 mm und besonders
bevorzugt von 2mm bis 4mmauf. Die laminierte Träger-
einheit kann insbesondere zu Streifen verarbeitet wer-
den, die mit einem geeigneten Klebstoff für die Schleif-
einheit beschichtet werden können. Die beschichteten
Streifen können anschließend zu Schleifblöcken umge-
wandelt werden. Dadurch kann insbesondere eine vor-
teilhaft zusammenhängende Trägereinheit gestellt wer-
den. Ferner kann insbesondere vorteilhaft ein Schleif-
elementauf dieTrägereinheit aufgebrachtwerden.Diese
Methode ist nicht auf Verbundschäume beschränkt. Die
gleiche Methodik kann auch mit zwei verschiedenen
Schaumtypen angewendet werden, um beispielsweise
unterschiedliche Härteprofile, unterschiedliche Forma-
npassungsverhalten des Schleifartikels zu erreichen,
oder um die Verwendung von Materialien geringerer
Qualität/geringerer Kosten als Füllstoffe in Schaum-
stoff-Schleifartikeln zu ermöglichen.
[0016] Es wird weiter vorgeschlagen, dass die Träger-
einheit zumindest zwei Ausgleichsschaumschichtenauf-
weist, welche jeweils auf gegenüberliegenden Außen-
seiten des Trägerkörpers angeordnet sind. Die Aus-
gleichsschaumschichten sind insbesondere auf gegen-
überliegenden Schleifseiten angeordnet, welche jeweils
parallel zu einer Haupterstreckungsebene der Schleif-
vorrichtung ausgerichtet sind. Die zwei Ausgleichs-
schaumschichten sind insbesondere bei einer Ausbil-
dung der Schleifvorrichtung als Schleifblock vorgese-
hen, es sind jedoch auch andere Schleifartikel mit
Schaumstoffrückseite denkbar. Wenn nur eine Haupt-
fläche zum Schleifen verwendet wird, muss nur eine
Seite mit einer glättenden Außenseite beschichtet wer-
den. Die Seiten der Schleifvorrichtungwerden durch den
Trägerkörper gestützt, der Verlust an Schleifeffizienz an
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einer Kante ist weniger wichtig, da diese weniger genutzt
wird. Die Kanten, die für einen Schleifvorgang sehr wich-
tig sind, werden aus dem hochwertigeren Schaumstoff
hergestellt. Dadurch erhalten sie die erwartete hochwer-
tigeOberfläche, die für entsprechendeSchleifvorrichtun-
gen vorgesehen ist.
[0017] Alternativ wird vorgeschlagen, dass die Träger-
einheit vollständig aus dem Trägerkörper besteht, wobei
das Schleifelement zumindest eine Tragschicht, insbe-
sondere einen Grundbinder, aus einem TPU-Klebstoff
aufweist, welcher direkt auf dem Trägerkörper aufge-
bracht ist. Da der Verbundschaum des Trägerkörpers
aus Partikeln besteht, ist seine Oberfläche nie völlig plan
oder eben. Wenn die Oberfläche des Verbundschaums
auf das Schleifmittel übertragen wird, führt dies zu einer
minderwertigen Schleifvorrichtung, da die vertieften Be-
reiche der Schleifvorrichtung nicht zum Schleifen bei-
tragen und der Artikel fleckig aussieht. Dies geschieht
zum Beispiel, wenn herkömmliche Klebstoffe, wie lö-
sungsmittelbasierte Nitrilklebstoffe, verwendet werden.
Insbesondere durch die Verwendung eines bei hoher
Temperatur schmelzenden TPU-Klebstoffs und der Be-
schichtung des Trägerkörpers in einem Düsenbeschich-
tungsverfahren entsteht insbesondere ein Film, der mi-
nimal in die Struktur des Trägerkörpers eindringt und
einen Film erzeugt, der eine ebenere und besser aus-
sehende, flachereOberfläche der Schleifeinheit auf dem
Trägerkörper entstehen lässt. Ein TPU-Klebstoff, insbe-
sondere mit hohem Schmelzpunkt, eignet sich vorteil-
haft, um eine gleichmäßigere Oberfläche zu erzeugen.
ImVergleich zu herkömmlichenKlebstoffen verfügt TPU-
Klebstoff über einzigartige Eigenschaften, die zusätzli-
che Vorteile bieten und zur Glättung der Oberfläche bei-
tragen. Der TPU-Klebstoff wird bei einer hohen Tempe-
ratur von insbesondere > 140 °C aufgetragen. Das be-
deutet insbesondere, dass die Temperatur des TPU-
Klebstoffs viel höher ist als die des Trägerkörpers. Infol-
gedessen kühlt der Teil der TPU-Schicht, der mit dem
Trägerkörper in Kontakt ist, viel schneller ab als der Teil,
der mit der Luft in Kontakt ist. Der Teil, der schneller
abkühlt, verfestigt sich auch bzw. hat einen schnellen
Anstieg der Viskosität. Dieser Teil des Materials fließt
dannweniger.DerandereTeil derTPU-Schicht hingegen
kühlt weniger schnell ab. Infolgedessen bleibt dieses
Material länger in einem fließenden Zustand. Das Er-
gebnis ist eineSchicht, die dieUnebenheiten desTräger-
körpers ausgleicht. Es entsteht eine Schicht, bei der ein
unterer Teil nicht so tief in das Material eindringt und der
obereTeil länger fließt, umeinegleichmäßigeOberfläche
zu erzeugen und Unebenheiten auszugleichen. Dieser
Effekt kann durch die Anwendung einer externen Wär-
mequelle, wie beispielsweise eines IR-Strahlers noch
verstärkt werden, die einen zusätzlichen Temperaturgra-
dienten erzeugt. Hierdurch wird der äußere Teil einer
stärkeren Wärme ausgesetzt, was es dem äußeren Teil
des TPU-Klebstoffs ermöglicht, ein wenig mehr zu flie-
ßen und sich weiter zu glätten. Dadurch kann insbeson-
deremit einemgeringenHerstellaufwand eine vorteilhaft

homogene Schleifvorrichtung bereitgestellt werden.
[0018] Ferner geht die Erfindung aus von einem Ver-
fahren zur Herstellung der Schleifvorrichtung. Es wird
insbesondere vorgeschlagen, dass in zumindest einem
Verbindungsschritt zumindest eine Ausgleichsschaum-
schicht der Trägereinheit der Schleifvorrichtung auf zu-
mindest eine Außenseite des Trägerkörpers der Träger-
einheit auflaminiert wird. Vorzugsweise wird die Aus-
gleichsschaumschicht mittels eines herkömmlichen La-
minierverfahrens, wie beispielsweise Flammlaminierung
und Flammkaschierung und Klebstoffkaschierung, mit
dem Trägerkörper verbunden.
[0019] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass in zu-
mindest einem Beschichtungsschritt eine Tragschicht
aus dem TPU-Klebstoff auf die Trägereinheit aufge-
bracht wird. Der TPU-Klebstoff dient insbesondere als
Träger für Schleifkörner. Die Schleifkörner werden ins-
besondere ineinemauf denBeschichtungsschritt folgen-
den Schritt in den TPU-Klebstoff eingebracht, insbeson-
dere eingestreut. Es wäre jedoch auch denkbar, dass
sich die Schleifkörner bereits bei einer Beschichtung in
dem TPU-Klebstoff befinden. Insbesondere sind für die
Vielzahl von Schleifkörnern Kornwerkstoffe natürlichen
und/oder synthetischen Ursprungs denkbar.
[0020] Es wird ferner vorgeschlagen, dass in zumin-
dest einemauf denBeschichtungsschritt folgendenGlät-
tungsschritt die Tragschicht aktiv beheizt wird. Der TPU-
Klebstoff wird bei einer hohen Temperatur von insbeson-
dere > 140 °C aufgetragen. Das bedeutet insbesondere,
dassdieTemperatur desTPU-Klebstoffs viel höher ist als
die des Trägerkörpers. Infolgedessen kühlt der Teil der
TPU-Schicht, der mit dem Trägerkörper in Kontakt ist,
viel schneller ab als der Teil, dermit der Luft inKontakt ist.
Der Teil, der schneller abkühlt, verfestigt sich auch bzw.
hat einen schnellen Anstieg der Viskosität. Dieser Teil
des Materials fließt dann weniger. Der andere Teil der
TPU-Schicht hingegen kühlt weniger schnell ab. Infolge-
dessen bleibt diesesMaterial länger in einem fließenden
Zustand. Das Ergebnis ist eine Schicht, die die Uneben-
heiten des Trägerkörpers ausgleicht. Es entsteht eine
Schicht, bei der einuntererTeil nicht so tief in dasMaterial
eindringt und der obere Teil länger fließt, um eine gleich-
mäßigeOberfläche zu erzeugen undUnebenheiten aus-
zugleichen. Dieser Effekt kann durch die Anwendung
einer externen Wärmequelle, wie beispielsweise eines
IR-Strahlers noch verstärkt werden, die einen zusätz-
lichenTemperaturgradientenerzeugt. Hierdurchwird der
äußere Teil einer stärkeren Wärme ausgesetzt, was es
dem äußeren Teil des TPU-Klebstoffs ermöglicht, ein
wenig mehr zu fließen und sich weiter zu glätten.
[0021] Die erfindungsgemäße Schleifvorrichtung so-
wie das Verfahren sollen hierbei nicht auf die oben be-
schriebene Anwendung und Ausführungsform be-
schränkt sein. Insbesondere können die erfindungsge-
mäße Schleifvorrichtung sowie das Verfahren zu einer
Erfüllung einer hierin beschriebenen Funktionsweise ei-
ne von einer hierin genannten Anzahl von einzelnen
Elementen, Bauteilen und Einheiten sowie Verfahrens-
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schritten abweichende Anzahl aufweisen. Zudem sollen
bei den in dieser Offenbarung angegebenen Wertebe-
reichen auch innerhalb der genanntenGrenzen liegende
Werte als offenbart und als beliebig einsetzbar gelten.

Zeichnung

[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmannwird dieMerkmale zweckmäßigerweise auch
einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombina-
tionen zusammenfassen.
[0023] Es zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Schleifvorrichtung mit
einer Trägereinheit und mit einem abrasiven
Schleifelement in einer schematischen, per-
spektivischen Darstellung,

Fig. 2 die erfindungsgemäße Schleifvorrichtung mit
der Trägereinheit, welche einen Trägerkörper
und zwei Ausgleichsschaumschichten auf-
weist, und mit dem abrasiven Schleifelement
in einer schematischen Schnittdarstellung,

Fig. 3 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung der erfindungsgemä-
ßen Schleifvorrichtung,

Fig. 4 eine alternative erfindungsgemäße Schleifvor-
richtung mit einer Trägereinheit und mit einem
abrasiven Schleifelement in einer schemati-
schen, perspektivischen Darstellung und

Fig. 5 ein schematisches Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zur Herstellung der alternativen erfin-
dungsgemäßen Schleifvorrichtung.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0024] Figur 1 zeigt eine Schleifvorrichtung 10a. Die
Schleifvorrichtung 10a ist von einer manuellen Schleif-
vorrichtung 10a gebildet. Die Schleifvorrichtung 10a ist
von einem Schleifblock gebildet. Es sind jedoch auch
andere, einemFachmannals sinnvoll erscheinendeAus-
gestaltungen der Schleifvorrichtung 10a denkbar, wie
beispielsweise als Schleifpapier, Schleifpad oder
Schleifvlies.
[0025] Die Schleifvorrichtung 10a weist eine Träger-
einheit 12a auf. Die Trägereinheit 12a ist quaderförmig
ausgebildet. Die Trägereinheit 12a wird insbesondere
aus großen Platten in eine passende Quaderform ge-
schnitten. Die Trägereinheit 12a bildet einen Grundkör-
perderSchleifvorrichtung10aaus.DieTrägereinheit 12a
dient zu einem Tragen eines abrasiven Schleifelements
16a. Die Trägereinheit 12a weist einen Trägerkörper 14a
auf. Der Trägerkörper 14a ist ebenfalls quaderförmig
ausgebildet. Der Trägerkörper 14a ist von einem Träger-
block gebildet. Der Trägerkörper 14a besteht zumindest

zu einem Großteil aus einem elastomeren Schaum. Der
Trägerkörper 14a besteht vollständig aus einem elasto-
meren Schaum. Der Trägerkörper 14a besteht zumin-
dest teilweise aus einem Verbundschaum. Der Träger-
körper 14a besteht vollständig aus einem Verbund-
schaum. Der Verbundschaum entsteht insbesondere
aus den wiederverwertbaren Resten, die während der
Verarbeitung von PUR-Schäumen entstehen. Schaum-
stoffflocken oder anfallende Schaumstoffreste werden
gesammelt und mit verschiedenen weiteren Zusatzstof-
fen, die die Eigenschaften des Verbundschaums beein-
flussen, wiederverarbeitet. Die zu verarbeitenden Stoffe
werden gepresst und geklebt.
[0026] Ferner weist die Trägereinheit 12a zumindest
eine Ausgleichsschaumschicht 20a, 20a’ auf, welche auf
zumindest einer Außenseite des Trägerkörpers 14a an-
geordnet ist. Die Trägereinheit 12a weist zwei Aus-
gleichsschaumschichten 20a, 20a’ auf, welche jeweils
auf gegenüberliegenden Außenseiten des Trägerkör-
pers 14a angeordnet sind. Die Ausgleichsschaum-
schichten 20a, 20a’ sind auf gegenüberliegenden
Schleifseiten angeordnet, welche jeweils parallel zu ei-
ner Haupterstreckungsebene 26a der Schleifvorrichtung
10a ausgerichtet sind. Die Ausgleichsschaumschichten
20a, 20a’ sind auf den beiden größtenSeiten des Träger-
körpers 14a angeordnet. Die Ausgleichsschaumschich-
ten 20a, 20a’ weisen jeweils eine Quaderform auf, wobei
eine Dicke der Ausgleichsschaumschichten 20a, 20a’
wesentlich geringer ist als eine Dicke des Trägerkörpers
14a. Eine Größe einer größten Seitenfläche der Aus-
gleichsschaumschichten 20a, 20a’ entspricht jeweils ei-
ner Größe einer größten Seitenfläche des Trägerkörpers
14a.
[0027] Die Ausgleichsschaumschichten 20a, 20a’ be-
stehen jeweils aus einem zumindest im Wesentlichen
homogenen Schaum. Die Ausgleichsschaumschichten
20a, 20a’ bestehen jeweils aus einem herkömmlichen
Schaum, insbesondere einem PU-Schaum. Die Aus-
gleichsschaumschichten 20a, 20a’ können aus jeder
Form von Polymerschaum bestehen, vorzugsweise
aus Polyurethanschaum des Polyether‑ oder Polyester-
typs. Eswäre jedoch auch denkbar, dass die Ausgleichs-
schaumschichten 20a, 20a’ ebenfalls aus einem Ver-
bundschaum bestehen. Die Ausgleichsschaumschich-
ten 20a, 20a’ weisen eine vorteilhaft homogene Ober-
fläche auf. Die Ausgleichsschaumschichten 20a, 20a’
sind stoffschlüssig, insbesondere mittels Laminieren,
mit dem Trägerkörper 14a verbunden. Die Trägereinheit
12a weist einen Sandwichaufbau auf. Die Trägereinheit
12a weist senkrecht zur Haupterstreckungsebene 26a
drei Schichten auf, und zwar eine erste Ausgleichs-
schaumschicht 20a, den Trägerkörper 14a und eine
zweite Ausgleichsschaumschicht 20a’. Die Ausgleichs-
schaumschichten 20a, 20a’ sind mittels eines herkömm-
lichen Laminierverfahrens, wie beispielsweise Flamm-
laminierung und Flammkaschierung und Klebstoffka-
schierung, mit dem Trägerkörper 14a verbunden. Die
Ausgleichsschaumschichten 20a, 20a’ weisen jeweils
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eineDicke von0,5mmbis 8mm, vorzugsweise von1mm
bis 5 mm und besonders bevorzugt von 2 mm bis 4 mm
auf.
[0028] Ferner weist die Schleifvorrichtung 10a ein an
zumindest einer Seite der Trägereinheit 12a angeordne-
tes, abrasives Schleifelement 16a auf. Das Schleifele-
ment 16a ist von einer Schleifhaut gebildet. Das Schleif-
element 16a ist festmit der Trägereinheit 12a verbunden.
Das Schleifelement 16a umgreift den Trägerkörper 14a
in zumindest einer Ebene vollständig. Das Schleifele-
ment 16a ist in einer Ebene senkrecht zu einer Haupt-
erstreckungsrichtung 28a der Schleifvorrichtung 10a
umlaufend ausgebildet. Das Schleifelement 16a ist auf
vier Seiten der Trägereinheit 12a angeordnet. Das
Schleifelement 16abedeckt vierSeitenderTrägereinheit
12a. Die Ausgleichsschaumschichten 20a, 20a’ sind je-
weils zwischen dem Trägerkörper 14a und dem Schleif-
element 16a angeordnet. Das Schleifelement 16a ist
teilweise direkt auf den Ausgleichsschaumschichten
20a, 20a’ und teilweise direkt auf dem Trägerkörper
14a angeordnet. Das Schleifelement 16a ist auf den
beiden größten Flächen 30a, 30a’ der Schleifvorrichtung
10a direkt auf den Ausgleichsschaumschichten 20a,
20a’ angeordnet. Ferner ist das Schleifelement 16a auf
zwei Seitenflächen 32a, 32a’ der Schleifvorrichtung 10a
direkt auf demTrägerkörper 14a angeordnet. An den vier
von dem Schleifelement 16a überspannten Kanten ist
das Schleifelement 16a jeweils auf den Ausgleichs-
schaumschichten 20a, 20a’ angeordnet.
[0029] Das Schleifelement 16a umfasst eine Trag-
schicht 18aauseinemTPU-Klebstoffund sich zumindest
teilweise in der Tragschicht 18a befindliche Schleifkör-
ner. Die Tragschicht 18a ist von einem Grundbinder ge-
bildet. Die Schleifkörner können beispielsweise zumin-
dest zu einem Großteil aus einem Mineral, wie Flint,
Quarz, Sand, Granat, Naturdiamant, und/oder Korunde,
Siliziumcarbide, Siliziumoxid, Aluminiumoxid, Chromo-
xide, kubisches Bornitrid und/oder einem Verbundmate-
rial bestehen. Das Schleifelement 16a ist über die Trag-
schicht 18aausdemTPU-Klebstoff stoffschlüssigmit der
Trägereinheit 12a verbunden. Der TPU-Klebstoff ist ins-
besondere von einemHotmelt-Film und/oder einemHot-
melt-Klebstoff gebildet, der durch Beschichtung auf den
Trägerkörper 14a aufgebracht wird. Das Gewicht der
Beschichtung des Schleifelements 16a liegt insbeson-
dere imBereich von80‑300g/m2, vorzugsweise 140‑180
g/m2.
[0030] Figur 3 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm eines Verfahrens zur Herstellung der Schleifvor-
richtung 10a.
[0031] Das Verfahren umfasst einen Bereitstellungs-
chritt 34a, in welchem der Trägerkörper 14a und die
Ausgleichsschaumschichten 20a, 20a’ bereitgestellt
werden. Der Trägerkörper 14a und die Ausgleichs-
schaumschichten 20a, 20a’ werden in großen Bögen
bzw. Platten bereitgestellt, aus welchen später mehrere
Trägereinheiten 12a herausgeschnitten werden. An-
schließend folgt ein Verbindungsschritt 22a. In dem Ver-

bindungsschritt 22a werden die Ausgleichsschaum-
schichten 20a, 20a’ der Trägereinheit 12a der Schleif-
vorrichtung 10a auf jeweils eine Außenseite des Träger-
körpers 14a der Trägereinheit 12a auflaminiert. Vorzugs-
weisewerden dieAusgleichsschaumschichten 20a, 20a’
mittels eines herkömmlichen Laminierverfahrens, wie
beispielsweise Flammlaminierung und Flammkaschie-
rung und Klebstoffkaschierung, mit dem Trägerkörper
14a verbunden. Darauf folgt ein erster Trennschritt
36a, in welchem die laminierte Platte in mehrere Streifen
geschnitten wird, welche wiederum mehrere Trägerein-
heiten12aausbilden.Anschließenderfolgt einBeschich-
tungsschritt 24a. In dem Beschichtungsschritt 24a wird
eine Tragschicht 18a aus dem TPU-Klebstoff auf die
Trägereinheit 12a bzw. die Streifen aufgebracht. Die
Tragschicht 18a wird umlaufend auf die Trägereinheit
12a bzw. die Streifen aufgebracht. Anschließendwerden
die Schleifkörner in einem auf den Beschichtungsschritt
24a folgenden Schritt 38a in den TPU-Klebstoff einge-
bracht, insbesondere eingestreut, und fixiert. Anschlie-
ßenderfolgt eineKühlung.Darauf folgt ein zweiter Trenn-
schritt 40a, in welchem die beschichteten Streifen zu
einzelnen Schleifvorrichtungen 10a zertrennt, insbeson-
dere geschnitten, werden.
[0032] In den Figuren 4 und 5 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden
Beschreibungen und die Zeichnungen beschränken sich
im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den
Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bezeich-
neter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit
gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die
Zeichnungen und/oder die Beschreibung der anderen
Ausführungsbeispiele, insbesondere der Figuren 1 bis
3, verwiesen werden kann. Zur Unterscheidung der Aus-
führungsbeispiele ist der Buchstabe a den Bezugszei-
chen des Ausführungsbeispiels in den Figuren 1 bis 3
nachgestellt. In den Ausführungsbeispielen der Figuren
4 und 5 ist der Buchstabe a durch den Buchstaben b
ersetzt.
[0033] Figur 4 zeigt eine Schleifvorrichtung 10b. Die
Schleifvorrichtung 10b ist von einer manuellen Schleif-
vorrichtung 10b gebildet. Die Schleifvorrichtung 10b ist
von einem Schleifblock gebildet.
[0034] Die Schleifvorrichtung 10b weist eine Träger-
einheit 12b auf. Die Trägereinheit 12b ist quaderförmig
ausgebildet. Die Trägereinheit 12b wird insbesondere
aus großen Platten in eine passende Quaderform ge-
schnitten. Die Trägereinheit 12b bildet einen Grundkör-
perderSchleifvorrichtung10baus.DieTrägereinheit 12b
dient zu einem Tragen eines abrasiven Schleifelements
16b. Die Trägereinheit 12b weist einen Trägerkörper 14b
auf. Der Trägerkörper 14b ist ebenfalls quaderförmig
ausgebildet. Der Trägerkörper 14b ist von einem Träger-
block gebildet. Der Trägerkörper 14b besteht zumindest
zu einem Großteil aus einem elastomeren Schaum. Der
Trägerkörper 14b besteht vollständig aus einem elasto-
meren Schaum. Der Trägerkörper 14b besteht zumin-
dest teilweise aus einem Verbundschaum. Der Träger-
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körper 14b besteht vollständig aus einem Verbund-
schaum.
[0035] Der Trägereinheit 12b besteht vollständig aus
dem Trägerkörper 14b.
[0036] Ferner weist die Schleifvorrichtung 10b ein an
zumindest einer Seite der Trägereinheit 12b angeordne-
tes, abrasiven Schleifelement 16b auf. Das Schleifele-
ment 16b ist von einer Schleifhaut gebildet. Das Schleif-
element 16a ist festmit der Trägereinheit 12b verbunden.
Das Schleifelement 16b umgreift den Trägerkörper 14b
in zumindest einer Ebene vollständig. Das Schleifele-
ment 16b ist in einer Ebene senkrecht zu einer Haupt-
erstreckungsrichtung 28b der Schleifvorrichtung 10b
umlaufend ausgebildet. Das Schleifelement 16b ist auf
vier Seiten der Trägereinheit 12b angeordnet. Das
Schleifelement 16bbedeckt vierSeitenderTrägereinheit
12b.
[0037] Das Schleifelement 16b umfasst eine Trag-
schicht 18bauseinemTPU-Klebstoffund sich zumindest
teilweise in der Tragschicht 18b befindliche Schleifkör-
ner. Die Tragschicht 18b ist von einem Grundbinder ge-
bildet.DieTragschicht 18b ist direkt auf denTrägerkörper
14b aufgebracht. Das Schleifelement 16b ist über die
Tragschicht 18b aus dem TPU-Klebstoff stoffschlüssig
mit der Trägereinheit 12b verbunden. Der TPU-Klebstoff
ist insbesondere von einem Hotmelt-Film und/oder ei-
nem Hotmelt-Klebstoff gebildet, der durch Beschichtung
auf denTrägerkörper 14b aufgebrachtwird.DasGewicht
der Beschichtung des Schleifelements 16b liegt insbe-
sondere im Bereich von 80‑300 g/m2, vorzugsweise
140‑180 g/m2. Durch die Verwendung eines bei hoher
Temperatur schmelzenden TPU-Klebstoffs und der Be-
schichtung des Trägerkörpers 14b in einem Düsenbe-
schichtungsverfahren entsteht insbesondere ein Film,
der minimal in die Struktur des Trägerkörpers 14b ein-
dringt und einen Film erzeugt, der eine ebenere und
besser aussehende, flachereOberfläche des Schleifele-
ments 16b auf dem Trägerkörper 14b entstehen lässt.
[0038] Figur 5 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gramm eines Verfahrens zur Herstellung der Schleifvor-
richtung 10b.
[0039] Das Verfahren umfasst einen Bereitstellungs-
chritt 34b, inwelchemderTrägerkörper 14bbereitgestellt
wird. Der Trägerkörper 14b wird insbesondere in großen
Bögen bzw. Platten bereitgestellt, aus welchen später
mehrere Trägereinheiten 12b herausgeschnitten wer-
den. Darauf folgt ein erster Trennschritt 36b, in welchem
die Platte in mehrere Streifen geschnitten wird, welche
wiederum mehrere Trägereinheiten 12b ausbilden. An-
schließend erfolgt ein Beschichtungsschritt 24b. In dem
Beschichtungsschritt 24b wird eine Tragschicht 18b aus
dem TPU-Klebstoff auf die Trägereinheit 12b bzw. die
Streifen aufgebracht. Die Tragschicht 18b wird umlau-
fend auf die Trägereinheit 12b bzw. die Streifen aufge-
bracht. Die Tragschicht 18b wird unter Verwendung ei-
nes bei hoher Temperatur schmelzenden TPU-Klebs-
toffs in einem Düsenbeschichtungsverfahren aufge-
bracht. Der TPU-Klebstoff wird bei einer hohen Tempe-

ratur von insbesondere > 140 °C aufgetragen. Das be-
deutet insbesondere, dass die Temperatur des TPU-
Klebstoffs viel höher ist als die des Trägerkörpers 14b.
Infolgedessen kühlt der Teil der TPU-Schicht, der mit
dem Trägerkörper 14b in Kontakt ist, viel schneller ab
als der Teil, der mit der Luft in Kontakt ist. Der Teil, der
schneller abkühlt, verfestigt sich auch bzw. hat einen
schnellen Anstieg der Viskosität. Dieser Teil des Mate-
rials fließt dannweniger.DerandereTeil derTPU-Schicht
hingegen kühlt weniger schnell ab. Infolgedessen bleibt
diesesMaterial länger in einem fließenden Zustand. Das
Ergebnis ist eine Schicht, die die Unebenheiten des
Trägerkörpers 14b ausgleicht. Es entsteht eine Schicht,
bei der ein unterer Teil nicht so tief in das Material ein-
dringt und der obere Teil länger fließt, um eine gleich-
mäßigeOberfläche zu erzeugen undUnebenheiten aus-
zugleichen. In einem auf den Beschichtungsschritt 24b
folgenden Glättungsschritt 42b wird die Tragschicht 18b
anschließend zusätzlich noch aktiv beheizt. Hierdurch
kann der glättende Effekt noch verstärkt werden. Durch
eine Wärmequelle, wie beispielsweise ein I R-Strahler
wird einen zusätzlicher Temperaturgradient erzeugt.
Hierdurch wird der äußere Teil einer stärkeren Wärme
ausgesetzt, was es dem äußeren Teil des TPU-Klebs-
toffs ermöglicht, ein wenig mehr zu fließen und sich
weiter zuglätten.AnschließendwerdendieSchleifkörner
in einem auf den Beschichtungsschritt 24b folgenden
Schritt 38b in den TPU-Klebstoff eingebracht, insbeson-
dere eingestreut, und fixiert. Anschließend erfolgt eine
Kühlung. Darauf folgt ein zweiter Trennschritt 40b, in
welchem die beschichteten Streifen zu einzelnen
Schleifvorrichtungen 10b zertrennt, insbesondere ge-
schnitten, werden.

Patentansprüche

1. Schleifvorrichtung, insbesondere manuelle Schleif-
vorrichtung, mit einer Trägereinheit (12a; 12b), wel-
che einen Trägerkörper (14a; 14b), insbesondere
Trägerblock, aufweist, der zumindest zu einem
Großteil aus einem, insbesondere elastomeren,
Schaum besteht, und mit zumindest einem an zu-
mindest einer Seite der Trägereinheit (12a; 12b)
angeordneten, abrasiven Schleifelement (16a;
16b), insbesondere Schleifhaut, welches fest mit
der Trägereinheit (12a; 12b) verbunden ist,dadurch
gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (14a; 14b)
zumindest teilweise aus einem Verbundschaum be-
steht.

2. Schleifvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schleifelement (16a; 16b)
den Trägerkörper (14a; 14b) in zumindest einer
Ebene zumindest im Wesentlichen vollständig um-
greift.

3. SchleifvorrichtungnachAnspruch1oder2,dadurch
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gekennzeichnet, dass das Schleifelement (16a;
16b) zumindest eine Tragschicht (18a; 18b), insbe-
sondere einen Grundbinder, aus einem TPU-Kleb-
stoff und sich zumindest teilweise in der Tragschicht
(18a; 18b) befindliche Schleifkörner umfasst.

4. Schleifvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schleifelement (16a; 16b)
über die Tragschicht (18a; 18b) aus dem TPU-Kleb-
stoff stoffschlüssig mit der Trägereinheit (12a; 12b)
verbunden ist.

5. Schleifvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägereinheit (12a) zumindest eine Ausgleichs-
schaumschicht (20a, 20a’) aufweist, welche auf zu-
mindest einer Außenseite des Trägerkörpers (14a)
angeordnet ist.

6. Schleifvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Aus-
gleichsschaumschicht (20a, 20a’) zumindest teilwei-
se zwischen dem Trägerkörper (14a) und dem
Schleifelement (16a) angeordnet ist.

7. Schleifvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Aus-
gleichsschaumschicht (20a, 20a’) stoffschlüssig,
insbesondere mittels Laminieren, mit dem Träger-
körper (14a) verbunden ist.

8. Schleifvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägereinheit (12a) zumindest zwei Ausgleichs-
schaumschichten (20a, 20a’) aufweist, welche je-
weils auf gegenüberliegendenAußenseitendesTrä-
gerkörpers (14a) angeordnet sind.

9. Schleifvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trägereinheit (12b) vollständig aus dem Trägerkör-
per (14b) besteht, wobei das Schleifelement (16b)
zumindest eine Tragschicht (18b), insbesondere ei-
nen Grundbinder, aus einem TPU-Klebstoff auf-
weist, welcher direkt auf dem Trägerkörper (14b)
aufgebracht ist.

10. Verfahren zur Herstellung einer Schleifvorrichtung
(10a; 10b) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in zumindest einem Verbindungs-
schritt (22a) zumindest eine Ausgleichsschaum-
schicht (20a, 20a’) der Trägereinheit (12a) der
Schleifvorrichtung (10a) auf zumindest eine Außen-
seite des Trägerkörpers (14a) der Trägereinheit
(12a) auflaminiert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in zumindest einem Beschichtungs-
schritt (24a; 24b) eine Tragschicht (18a; 18b) aus
dem TPU-Klebstoff auf die Trägereinheit (12a; 12b)
aufgebracht wird.

13. Verfahren zumindest nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass in zumindest einem auf den
Beschichtungsschritt (24b) folgenden Glättungs-
schritt (42b) die Tragschicht (18b) aktiv beheizt wird.
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